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Verordnung 

über die zentrale Vergabe von Studienplätzen 
in Nordrhein-Westfalen 

(Vergabeverordnung NRW – VergabeVO NRW)
Vom 2. Mai 2006

Aufgrund von § 1 und § 2 Satz 1 des Gesetzes zur Ra-
tifizierung des Staatsvertrages über die Vergabe von
Studienplätzen vom 14. März 2000 (GV. NRW. S. 238),
geändert durch Artikel 80 des Vierten Gesetzes zur Be-
fristung des Landesrechts Nordrhein-Westfalen (Viertes
Befristungsgesetz – Zeitraum 1996 bis Ende 2000) vom 5.
April 2005 (GV. NRW. S. 332), in Verbindung mit Artikel
16 Abs. 1 Nr. 1 bis 14 des Staatsvertrages über die Verga-
be von Studienplätzen vom 24. Juni 1999 und §§ 10 und
11 des Zweiten Gesetzes über die Zulassung zum Hoch-
schulstudium in Nordrhein-Westfalen (Hochschulzulas-
sungsgesetz NW 1993 – HZG NW 1993) vom 11. Mai
1993 (GV. NRW. S. 204), zuletzt geändert durch Artikel
76 des Dritten Gesetzes zur Befristung des Landesrechts
Nordrhein-Westfalen (Drittes Befristungsgesetz – Zeit-
raum 1987 bis Ende 1995) vom 5. April 2005 (GV. NRW.
S. 306), wird verordnet:

Inhaltsübersicht

Erster Teil

I. 
Allgemeines

§ 1 Umfang der zentralen Studienplatzvergabe

§ 2 Einbezogener Personenkreis

II. 
Antragstellung

§ 3 Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Ver-
fahren

§ 4 Beteiligung am Verfahren

§ 5 Besonderer öffentlicher Bedarf

III. 
Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6 Quotierung

§ 7 Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens

§ 8 Zulassungsbescheid

§ 9 Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens

§ 10 Auswahlverfahren der Hochschulen

IV. 
Quoten und Auswahlkriterien des 

zentralen Vergabeverfahrens

§ 11 Auswahl in der Abiturbestenquote

§ 12 Landesquoten

§ 13 Zurechnung zu den Landesquoten

§ 14 Auswahl nach Wartezeit

§ 15 Auswahl nach Härtegesichtspunkten

§ 16 Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung

§ 17 Auswahl für ein Zweitstudium

§ 18 Nachrangige Auswahlkriterien

V. 
Auswahl nach einem Dienst aufgrund 

früherer Zulassung

§ 19 Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren 
Zulassungsanspruchs

VI. 
Verteilung auf die Studienorte

§ 20 Verteilung der in der Abiturbestenquote Ausge-
wählten auf die Studienorte

§ 21 Verteilung der nach § 7 Abs. 3 Ausgewählten auf
die Studienorte

VII. 
Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22 Teilstudienplätze

Zweiter Teil
Sonstige Bestimmungen

§ 23 Ausländerzulassung durch die Hochschulen

Dritter Teil
Besondere Vorschriften für das Land 

Nordrhein Westfalen

§ 24 Zulassungsverfahren der Zentralstelle und der
Hochschulen

§ 25 Änderungsbestimmungen

Vierter Teil
Schlussvorschriften

§ 26 In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

Anlage 1 In das Verfahren der Zentralstelle einbezoge-
ne Studiengänge (zu § 1 Satz 2 und § 24)

Anlage 2 Ermittlung der Durchschnittsnote (zu § 11
Abs. 3 Satz 1)

Anlage 3 Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl für
ein Zweitstudium (zu § 17 Abs. 2 Satz 2)

Anlage 4 Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte
zu den Studienorten (zu § 21 Abs. 1 Satz 3)

Erster Teil

I. 
Allgemeines

§ 1 

Umfang der zentralen Studienplatzvergabe

Die Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen
(Zentralstelle) vergibt die Studienplätze des ersten
Fachsemesters der in das zentrale Vergabeverfahren ein-
bezogenen Studiengänge, soweit sie nicht von den Hoch-
schulen vergeben werden. Die in das zentrale Vergabe-
verfahren einbezogenen Studiengänge sind in Anlage 1
aufgeführt.

§ 2 

Einbezogener Personenkreis

Die Studienplätze werden an Deutsche sowie an aus-
ländische Staatsangehörige oder Staatenlose, die im Sin-
ne dieser Verordnung Deutschen gleichgestellt sind, ver-
geben. Deutschen gleichgestellt sind hiernach:

1. Staatsangehörige eines anderen Mitgliedsstaates der
Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaa-
tes des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum,

2. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende Kin-
der von Staatsangehörigen eines anderen Mitglieds-
staates der Europäischen Union oder von Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, sofern diese Staatsangehörigen in der
Bundesrepublik Deutschland beschäftigt sind oder
gewesen sind,

3. in der Bundesrepublik Deutschland wohnende andere
Familienangehörige im Sinne des Artikels 10 der Ver-
ordnung (EWG) Nr. 1612/68 von Staatsangehörigen
eines anderen Mitgliedsstaates der Europäischen
Union oder von Vertragsstaaten des Abkommens über
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den Europäischen Wirtschaftsraum, sofern diese
Staatsangehörigen in der Bundesrepublik Deutsch-
land beschäftigt sind, sowie

4. sonstige ausländische Staatsangehörige oder Staaten-
lose, die eine in der Bundesrepublik Deutschland
oder an einer deutschen Auslandsschule erworbene
Hochschulzugangsberechtigung, die nicht ausschließ-
lich nach ausländischem Recht erworben wurde
(deutsche Hochschulzugangsberechtigung), besitzen.

Wer nach Satz 2 Deutschen gleichgestellt ist, wird nach
den für Deutsche geltenden Bestimmungen am Vergabe-
verfahren beteiligt.

II. 
Antragstellung

§ 3 

Frist und Form der Anträge, Ausschluss vom Verfahren

(1) Zulassungsanträge richten sich zugleich auf die
Teilnahme am zentralen Vergabeverfahren und auf die
Teilnahme an den Auswahlverfahren der Hochschulen.

(2) Der Zulassungsantrag muss

1. für das Sommersemester, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Juli des Vorjahres er-
worben wurde, bis zum 30. November des Vorjahres,
andernfalls bis zum 15. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangs-
berechtigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis
zum 31. Mai, andernfalls bis zum 15. Juli

bei der Zentralstelle eingegangen sein (Ausschlussfris-
ten). Bei Bewerbungen für ein Zweitstudium gilt der
Zeitpunkt des Abschlusses des Erststudiums als Zeit-
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung
nach Satz 1.

(3) Im Zulassungsantrag ist ein Studiengang zu wäh-
len. Für die Vergabe der Studienplätze in der Abiturbes-
tenquote können bis zu sechs Studienorte in einer Rei-
henfolge gewählt werden. Für die Vergabe der Studien-
plätze in den weiteren durch die Zentralstelle vergebe-
nen Quoten sind gewünschte Studienorte in einer Rei-
henfolge zu wählen. Für das Auswahlverfahren der
Hochschulen können bis zu sechs Studienorte in einer
Reihenfolge gewählt werden. Studiengangwunsch und
Ortswünsche können nach Ablauf der Fristen nach Ab-
satz 2 Satz 1 nicht mehr geändert werden.

(4) Im Zulassungsantrag hat die Bewerberin oder der
Bewerber anzugeben, ob sie oder er

1. für den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der An-
tragstellung an einer deutschen Hochschule als Stu-
dentin oder Student eingeschrieben ist,

2. bereits an einer deutschen Hochschule ein Studium
abgeschlossen hat oder als Studentin oder Student
eingeschrieben war, gegebenenfalls für welche Zeit.

(5) Stellt eine Bewerberin oder ein Bewerber mehrere
Zulassungsanträge, wird nur über den letzten fristge-
recht eingegangenen entschieden. Anträge, die nach die-
ser Verordnung ergänzend zum Zulassungsantrag ge-
stellt werden können, sind mit dem Zulassungsantrag zu
stellen, es sei denn, der Antrag stützt sich auf einen zum
Sommersemester vor dem 16. Januar, zum Wintersemes-
ter vor dem 16. Juli nach Ablauf der jeweiligen Bewer-
bungsfrist eingetretenen Sachverhalt.

(6) Die Zentralstelle bestimmt die Form des Zulas-
sungsantrags und der Anträge nach Absatz 5 Satz 2. Sie
bestimmt auch die Unterlagen, die den Anträgen min-
destens beizufügen sind, sowie deren Form. Sie ist nicht
verpflichtet, den Sachverhalt vom Amts wegen zu ermit-
teln. Die Bewerberinnen und Bewerber übersenden den
nach Absatz 3 Satz 4 gewählten Hochschulen die jeweils
für deren Auswahlverfahren benötigten Unterlagen; das
Nähere regeln die Hochschulen durch Satzung.

(7) Wer die Bewerbungsfristen nach Absatz 2 Satz 1
versäumt, ist vom Vergabeverfahren ausgeschlossen. Ist
der Zulassungsantrag fristgerecht gestellt worden, kön-
nen nachträglich eingereichte Unterlagen

1. für das Sommersemester, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Juli des Vorjahres er-
worben wurde, bis zum 15. Dezember des Vorjahres,
andernfalls bis zum 31. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangs-
berechtigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis
zum 15. Juni, andernfalls bis zum 31. Juli

berücksichtigt werden (Ausschlussfristen). Entspricht
der Zulassungsantrag nicht den rechtlichen Mindestan-
forderungen oder fehlen bei Ablauf der Fristen nach
Satz 2 notwendige Unterlagen oder nach Absatz 4 erfor-
derliche Angaben, gilt Satz 1 entsprechend.

§ 4 

Beteiligung am Verfahren

(1) Am Vergabeverfahren wird nur beteiligt, wer bei
der Bewerbung für das Sommersemester bis zum 15. Ja-
nuar, bei der Bewerbung für das Wintersemester bis zum
15. Juli die Hochschulzugangsberechtigung für den ge-
wählten Studiengang erworben hat. Werden mehrere
einschlägige Hochschulzugangsberechtigungen vorge-
legt, wird dem Zulassungsantrag die zuerst erworbene
zugrunde gelegt.

(2) Wer bei der Bewerbung für das Sommersemester
bis zum 15. Januar, bei der Bewerbung für das Winterse-
mester bis zum 15. Juli das 55. Lebensjahr vollendet hat,
wird am Vergabeverfahren nur beteiligt, wenn für das
beabsichtigte Studium unter Berücksichtigung der per-
sönlichen Situation der Bewerberin oder des Bewerbers
schwerwiegende wissenschaftliche oder berufliche
Gründe sprechen.

(3) Vom Vergabeverfahren ist ausgeschlossen, wer für
den gewählten Studiengang im Zeitpunkt der Antrag-
stellung an einer in der Bundesrepublik Deutschland ge-
legenen Hochschule (deutsche Hochschule) als Studentin
oder Student eingeschrieben ist; dies gilt nicht im Fall
der Einschreibung für einen Teilstudienplatz oder bei
Nachweis von Gründen für einen Studienortwechsel
nach § 15 Satz 2. Wer in dem gewählten Studiengang be-
reits an einer deutschen Hochschule eingeschrieben war,
kann seine Zulassung in diesem Studiengang sowohl im
Verfahren der Zentralstelle für einen Studienplatz des
ersten Fachsemesters als auch nach Maßgabe der Vor-
schriften für die Zulassung zu höheren Fachsemestern
beantragen.

§ 5 

Besonderer öffentlicher Bedarf

Das Bundesministerium der Verteidigung teilt der
Zentralstelle für das Sommersemester bis zum 15. Janu-
ar, für das Wintersemester bis zum 15. Juli (Ausschluss-
fristen) unter Angabe einer Reihenfolge mit, wen es für
die Studienplätze benennt, die dem Sanitätsoffizierdienst
der Bundeswehr vorbehalten sind. Wer einen Studien-
platz aus dieser Quote erhält, kann nicht nach anderen
Bestimmungen dieser Verordnung zugelassen werden.

III. 
Quotierung und Verfahrensablauf

§ 6 

Quotierung

(1) Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je
Studienort vorweg abzuziehen:

1. für die Zulassung von ausländischen Staatsangehöri-
gen oder Staatenlosen, die nicht nach § 2 Satz 2
Deutschen gleichgestellt sind, 8 vom Hundert,

2. für die Zulassung im Sanitätsoffizierdienst der Bun-
deswehr

a) 1,8 vom Hundert im Studiengang Medizin,

b) 0,5 vom Hundert im Studiengang Pharmazie,

c) 0,1 vom Hundert im Studiengang Tiermedizin,

d) 1,4 vom Hundert im Studiengang Zahnmedizin.

Die von der jährlichen Aufnahmekapazität auf die Quote
nach Satz 1 Nr. 1 entfallenden Studienplätze können
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nach Maßgabe des Landesrechts zu einem Zulassungs-
termin (Wintersemester oder Sommersemester) vergeben
werden; § 7 Abs. 1 bleibt unberührt.

(2) Darüber hinaus sind von der Gesamtzahl der fest-
gesetzten Zulassungszahlen vorweg abzuziehen:

1. 2 vom Hundert für Fälle außergewöhnlicher Härte,

2. 0,2 vom Hundert für die Auswahl der Bewerberinnen
und Bewerber mit besonderer Hochschulzugangsbe-
rechtigung,

3. 3 vom Hundert für die Auswahl für ein Zweitstudium.

Der Anteil der für Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung bei der Ver-
fahrensdurchführung zur Verfügung stehenden Studien-
plätze an der Gesamtzahl der Studienplätze darf nicht
größer sein als ihr Anteil an der Bewerbergesamtzahl.
Für jede Quote nach Satz 1 muss mindestens ein Stu-
dienplatz zur Verfügung gestellt werden.

(3) Die Zahl der in der Abiturbestenquote zu verge-
benden Studienplätze beträgt je Studienort 20 vom Hun-
dert der Zahl der nach Abzug der Quoten nach Absatz 1
und 2 verbleibenden Studienplätze.

(4) Die Zahl der durch das Auswahlverfahren der
Hochschulen zu vergebenden Studienplätze beträgt je
Studienort 60 vom Hundert der Zahl der nach Abzug der
Quoten nach Absatz 1 und 2 verbleibenden Studienplät-
ze.

(5) Die verbleibenden Studienplätze, vermindert um
die Zahl der nach einem Dienst aufgrund früheren Zu-
lassungsanspruchs Auszuwählenden, die nicht in der
Abiturbestenquote oder im Auswahlverfahren der Hoch-
schulen zugelassen worden waren, werden nach Warte-
zeit vergeben.

(6) In den Quoten nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 1 und Ab-
satz 5 verfügbar gebliebene Studienplätze werden der
Quote nach Absatz 4 hinzugerechnet. In den Quoten
nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, Absatz 2 und 3 verfügbar ge-
bliebene Studienplätze werden der Quote nach Absatz 5
hinzugerechnet.

§ 7 

Ablauf des zentralen Vergabeverfahrens

(1) Ein Vergabeverfahren umfasst jeweils die auf ei-
nen Zulassungstermin (Sommersemester oder Winterse-
mester) bezogene Vergabe von Studienplätzen.

(2) Nach der Zulassung der nach § 5 Satz 1 Benannten
trifft die Zentralstelle die Auswahl in der Abiturbesten-
quote nach § 11 und lässt die ausgewählten Bewerberin-
nen und Bewerber nach § 20 zu.

(3) Danach vergibt die Zentralstelle die Studienplätze
der Quoten nach § 6 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 5. An der
Vergabe der Studienplätze dieser Quoten wird nicht be-
teiligt, wer in der Abiturbestenquote zugelassen worden
ist. Wer in einer oder mehreren dieser Quoten zu berück-
sichtigten ist, wird auf allen entsprechenden Ranglisten
geführt. Bei der Auswahl werden die Ranglisten in fol-
gender Reihenfolge berücksichtigt:

1. Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren Zu-
lassungsanspruchs nach § 19, sofern die frühere Zu-
lassung weder in der Abiturbestenquote noch im
Auswahlverfahren der Hochschulen erfolgt ist,

2. Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit be-
sonderer Hochschulzugangsberechtigung nach § 16
und Auswahl für ein Zweitstudium nach § 17,

3. Auswahl nach Wartezeit nach § 14,

4. Auswahl nach Härtegesichtspunkten nach § 15.

Die ausgewählten Bewerberinnen und Bewerber lässt
die Zentralstelle nach § 21 zu. Bei der Auswahl und Ver-
teilung kann die Zentralstelle durch Überbuchung der
Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studienplätze
voraussichtlich nicht angenommen werden.

(4) Wer an der Vergabe der Studienplätze nach Ab-
satz 2 oder 3 beteiligt, aber nicht zugelassen worden ist,
erhält von der Zentralstelle einen Ablehnungsbescheid.

§ 8 

Zulassungsbescheid

Im Zulassungsbescheid teilt die Zentralstelle mit, bis
wann sich der oder die Zugelassene bei der im Zulas-
sungsbescheid genannten Hochschule einzuschreiben
hat. Ist die Einschreibung bis zu diesem Termin nicht be-
antragt worden oder lehnt die Hochschule eine Ein-
schreibung ab, weil sonstige Einschreibvoraussetzungen
nicht vorliegen, wird der Zulassungsbescheid unwirk-
sam. Satz 1 und 2 gelten entsprechend, wenn der Zulas-
sungsbescheid von der Hochschule erlassen wird.

§ 9 

Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens

Mit der Vergabe der Studienplätze nach § 7 Abs. 3 ist
das zentrale Vergabeverfahren abgeschlossen. Studien-
plätze in den von der Zentralstelle vergebenen Quoten,
die nach Abschluss des zentralen Vergabeverfahrens
noch verfügbar sind oder wieder verfügbar werden, wer-
den im Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben.

§ 10 

Auswahlverfahren der Hochschulen

(1) Das Auswahlverfahren der Hochschulen wird nach
Artikel 1 des Gesetzes über die Durchführung von Aus-
wahlverfahren in bundesweit zulassungsbeschränkten
Studiengängen (Auswahlverfahrensgesetz – AuswVfG)
vom 14. Dezember 2004 (GV. NRW. S. 785) von den ein-
zelnen Hochschulen des Landes durchgeführt. Die Hoch-
schulen sind in diesem Verfahren nicht verpflichtet, den
Sachverhalt von Amts wegen zu ermitteln.

(2) Am Auswahlverfahren der Hochschulen wird nicht
beteiligt, wer

1. unter die Quoten nach § 6 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2
Satz 1 Nr. 2 und 3 fällt oder

2. im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienort-
wunsch für dieses Verfahren genannt hat oder

3. nach § 7 Abs. 2 oder Abs. 3 Satz 5 von der Zentral-
stelle zugelassen worden ist.

Liegen die Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 vor, 
erlässt die Zentralstelle für das Auswahlverfahren der
Hochschulen im eigenen Namen einen Ausschlussbe-
scheid.

(3) Die Zentralstelle teilt den Hochschulen für das
Sommersemester bis zum 10. Februar, für das Winterse-
mester bis zum 10. August mit, welche Bewerberinnen
und Bewerber an ihren Auswahlverfahren zu beteiligen
sind, und übermittelt dabei studiengangweise folgende
Angaben:

1. Namen und Anschrift sowie Tag und Ort der Geburt,

2. die Ortspräferenz für die jeweilige Hochschule,

3. die nach § 11 Abs. 3 bis 5 ermittelte Durchschnitts-
note,

4. die nach § 14 ermittelte Wartezeit,

5. Einzelnoten der Hochschulzugangsberechtigung,

6. das Ergebnis eines fachspezifischen Studierfähig-
keitstests, sofern es der Zentralstelle vorliegt,

7. die Art einer Berufsausbildung und die Dauer einer
Berufstätigkeit oder eines Praktikums,

8. die Erfüllung der Voraussetzungen für eine erneute
Zulassung nach § 19 Abs. 2 Satz 2.

(4) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das
Sommersemester bis zum 18. März, für das Wintersemes-
ter bis zum 18. September ihre Verfahrensergebnisse in
Form von Ranglisten mit. Bewerberinnen und Bewerber,
die von mehr als einer Hochschule am Auswahlverfahren
beteiligt worden sind, können für das Sommersemester
bis zum 20. März, für das Wintersemester bis zum 20.
September (Ausschlussfristen) durch schriftliche oder
elektronische Erklärung gegenüber der Zentralstelle die
Reihenfolge der nach § 3 Abs. 3 Satz 4 gewählten Studi-
enorte ändern. Ist eine Bewerberin oder ein Bewerber
auf den nach Satz 1 übermittelten Ranglisten von mehr
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als einer Hochschule zur Zulassung vorgesehen, erfolgt
die Zulassung ausschließlich durch die in höchster Prä-
ferenz genannte Hochschule.

(5) Die Zentralstelle übermittelt den Hochschulen für
das Sommersemester bis zum 24. März, für das Winter-
semester bis zum 24. September die nach Absatz 4 Satz 3
bereinigten Ranglisten. Die Hochschulen erteilen nach
Maßgabe dieser Ranglisten die Zulassungs- und Ableh-
nungsbescheide. Sie können dabei durch Überbuchung
der Zulassungszahlen berücksichtigen, dass Studien-
plätze voraussichtlich nicht besetzt werden. Hochschu-
len können die Zentralstelle damit beauftragen, Zulas-
sungs- sowie Ablehnungsbescheide zu erstellen und im
Namen und Auftrag der Hochschule zu versenden.

(6) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das
Sommersemester bis zum 3. April, für das Wintersemes-
ter bis zum 4. Oktober ihre Einschreibergebnisse mit.
Sind danach Studienplätze noch verfügbar oder werden
Studienplätze wieder verfügbar, schreibt die Zentralstel-
le die Ranglisten nach Maßgabe des Absatzes 4 Satz 3
fort und übermittelt sie für das Sommersemester bis zum
7. April, für das Wintersemester bis zum 8. Oktober an
die Hochschulen. Die Hochschulen führen auf dieser
Grundlage ein Nachrückverfahren durch; dabei werden
keine Ablehnungsbescheide erteilt.

(7) Die Hochschulen teilen der Zentralstelle für das
Sommersemester bis zum 12. April, für das Winterse-
mester bis zum 13. Oktober ihre Einschreibergebnisse
mit. Sind danach Studienplätze noch verfügbar oder
werden Studienplätze wieder verfügbar, schreibt die
Zentralstelle die Ranglisten nach Maßgabe des Absatzes
4 Satz 3 fort und übermittelt sie für das Sommersemes-
ter bis zum 16. April, für das Wintersemester bis zum 17.
Oktober an die Hochschulen. Die Hochschulen führen
auf dieser Grundlage ein zweites Nachrückverfahren
durch; Absatz 6 Satz 3 Halbsatz 2 gilt entsprechend.

(8) Nach Abschluss des zweiten Nachrückverfahrens
werden Studienplätze, die noch verfügbar sind oder wie-
der verfügbar werden, von der Hochschule durch das
Los an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die bei
der Hochschule die Zulassung beantragt haben. Die
Hochschule bestimmt Form und Frist der Antragstellung
und gibt sie in geeigneter Weise bekannt.

IV. 
Quoten und Auswahlkriterien des zentralen 

Vergabeverfahrens

§ 11 

Auswahl in der Abiturbestenquote

(1) An der Vergabe der Studienplätze in der Abitur-
bestenquote wird nicht beteiligt, wer

1. im Zulassungsantrag keinen gültigen Studienort-
wunsch für diese Quote genannt hat, oder

2. unter die Quoten nach § 6 Abs. 1 oder Abs. 2 Nr. 2
oder Nr. 3 fällt.

(2) Für die Besetzung der Studienplätze in der Abitur-
bestenquote werden so viele Bewerberinnen und Bewer-
ber ausgewählt, wie insgesamt in dieser Quote Studien-
plätze zu vergeben sind. Die Auswahl erfolgt nach Ab-
satz 3 bis 5; dabei werden §§ 12 und 13 angewendet.

(3) Die Rangfolge wird durch die nach Anlage 2 ermit-
telte Durchschnittsnote bestimmt. Eine Gesamtnote gilt
als Durchschnittsnote nach Satz 1.

(4) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hin-
ter die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber mit
feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet.

(5) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegen-
den, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehin-
dert gewesen zu sein, eine bessere Durchschnittsnote zu
erreichen, wird auf Antrag mit der besseren Durch-
schnittsnote berücksichtigt.

§ 12 

Landesquoten

(1) Für die Auswahl in der Abiturbestenquote bildet
die Zentralstelle Landesquoten, sofern in dem jeweiligen
Studiengang mehr als 15 Studienplätze zur Verfügung
stehen.

(2) Die Quote eines Landes bemisst sich zu einem
Drittel nach seinem Anteil an der Gesamtzahl der Be-
werberinnen und Bewerber für den betreffenden Studi-
engang (Bewerberanteil) und zu zwei Dritteln nach sei-
nem Anteil an der Gesamtzahl der Achtzehn- bis unter
Einundzwanzigjährigen (Bevölkerungsanteil). Die sich
danach für die Länder Berlin, Bremen und Hamburg er-
gebenden Quoten werden um 30 vom Hundert erhöht.
Die auf die so ermittelten Landesquoten entfallenden
Studienplätze werden in der Weise errechnet, dass zu-
nächst jeder Landesquote ein Studienplatz zugeteilt
wird und die verbleibenden Studienplätze nach dem
d’Hondtschen Höchstzahlverfahren ermittelt werden.

(3) Bei der Berechnung des Bewerberanteils eines
Landes wird nur berücksichtigt, wer

1. für diesen Studiengang zu dem Personenkreis gehört,
der an der Auswahl in der Abiturbestenquote zu be-
teiligen ist, und

2. eine nach den Beschlüssen der Kultusministerkonfe-
renz bei der Berechnung des Bewerberanteils eines
Landes zu berücksichtigende Hochschulzugangsbe-
rechtigung in dem betreffenden Land erworben hat.

(4) Für die Berechnung des Bevölkerungsanteils ist die
Fortschreibung über die deutsche Wohnbevölkerung
maßgeblich, die zuletzt vor dem Bewerbungsschluss des
jeweiligen Vergabeverfahrens vom Statistischen Bundes-
amt veröffentlicht wurde.

§ 13 

Zurechnung zu den Landesquoten

(1) Soweit Landesquoten gebildet werden, wird die
Auswahl für jede Landesquote getrennt unter den Be-
werberinnen und Bewerbern vorgenommen, die der je-
weiligen Landesquote zuzurechnen sind.

(2) Im Falle einer im Inland erworbenen deutschen
Hochschulzugangsberechtigung bestimmt der Ort des
Erwerbs die Zurechnung zu den Landesquoten. Wer kei-
ner Landesquote zugerechnet werden kann, wird ent-
sprechend den Bevölkerungsanteilen durch das Los einer
Landesquote zugeordnet.

(3) Kann das Studienplatzkontingent einer Landes-
quote aus Mangel an Bewerbungen nicht ausgeschöpft
werden, werden die Studienplätze in entsprechender An-
wendung des § 12 Abs. 2 auf die übrigen Landesquoten
verteilt.

§ 14 

Auswahl nach Wartezeit

(1) Die Rangfolge wird durch die Zahl der seit dem Er-
werb der Hochschulzugangsberechtigung verstrichenen
Halbjahre bestimmt. Es zählen nur volle Halbjahre vom
Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechti-
gung bis zum Beginn des Semesters, für das die Zulas-
sung beantragt wird. Halbjahre sind die Zeit vom 
1. April bis zum 30. September eines Jahres (Sommer-
semester) und die Zeit vom 1. Oktober eines Jahres bis
zum 31. März des folgenden Jahres (Wintersemester).

(2) Wird der Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzu-
gangsberechtigung nicht nachgewiesen, wird die Zahl
der Halbjahre seit dem Erwerb der Hochschulzugangs-
berechtigung nicht berücksichtigt.

(3) Wer nachweist, aus in der eigenen Person liegen-
den, nicht selbst zu vertretenden Gründen daran gehin-
dert gewesen zu sein, die Hochschulzugangsberechtigung
zu einem früheren Zeitpunkt zu erwerben, wird auf An-
trag bei der Ermittlung der Wartezeit mit dem früheren
Zeitpunkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechti-
gung berücksichtigt.

(4) Ist vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberech-
tigung ein berufsqualifizierender Abschluss außerhalb
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der Hochschule erlangt und die Hochschulzugangsbe-
rechtigung vor dem 16. Juli 2007 erworben worden, wird
die Zahl der Halbjahre um eins für je sechs Monate Be-
rufsausbildung, höchstens jedoch um zwei Halbjahre er-
höht. Ist im Falle des Satz 1 die Hochschulzugangsbe-
rechtigung vor dem 16. Januar 2002 erworben worden,
wird die Zahl der Halbjahre um bis zu vier erhöht. Dies
gilt entsprechend, wenn die Ableistung eines Dienstes
eine Bewerberin oder einen Bewerber daran gehindert
hat, vor dem Erwerb der Hochschulzugangsberechtigung
einen berufsqualifizierenden Abschluss außerhalb der
Hochschule zu erlangen, sofern der berufsqualifizieren-
de Abschluss zu einer Erhöhung der Zahl der Halbjahre
nach Satz 1 oder 2 geführt hätte.

(5) Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Ab-
satz 4 liegt vor bei

1. Ausbildungsberufen, die in dem Verzeichnis der aner-
kannten Ausbildungsberufe nach § 90 Abs. 3 Nr. 3
des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005
(BGBl. I S. 931) enthalten sind,

2. einer Berufsausbildung an einer staatlichen oder staat-
lich anerkannten Berufsfachschule oder Fachschule,

3. einer abgeschlossenen Ausbildung im einfachen oder
mittleren Dienst der öffentlichen Verwaltung,

4. einer abgeschlossenen Berufsausbildung, die nach
Artikel 37 Abs. 1 oder 3 des Einigungsvertrages einer
Berufsausbildung nach den Nummern 1 bis 3 gleich-
zustellen ist.

Ein berufsqualifizierender Abschluss nach Absatz 4
Satz 1 mit zweijähriger Ausbildungsdauer gilt als nach-
gewiesen, wenn die Hochschulzugangsberechtigung an
einem Abendgymnasium oder an einem Kolleg erworben
worden ist.

(6) Von der Gesamtzahl der Halbjahre wird die Zahl
der Halbjahre abgezogen, in denen die Bewerberin oder
der Bewerber an einer deutschen Hochschule als Stu-
dentin oder Student eingeschrieben war.

(7) Es werden höchstens 16 Halbjahre berücksichtigt.

§ 15 

Auswahl nach Härtegesichtspunkten

Die Studienplätze der Härtequote werden auf Antrag
an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, für die es ei-
ne außergewöhnliche Härte bedeuten würde, wenn sie
für den genannten Studiengang keine Zulassung erhiel-
ten. Eine außergewöhnliche Härte liegt vor, wenn in der
eigenen Person liegende besondere soziale oder familiäre
Gründe die sofortige Aufnahme des Studiums oder einen
sofortigen Studienortwechsel zwingend erfordern. Die
Rangfolge wird durch den Grad der außergewöhnlichen
Härte bestimmt.

§ 16 

Auswahl der Bewerberinnen und Bewerber mit 
besonderer Hochschulzugangsberechtigung

(1) Ist die Hochschulzugangsberechtigung in einem
anderen noch nicht abgeschlossenen Studiengang erwor-
ben worden (besondere Hochschulzugangsberechtigung),
ist eine Auswahl im Rahmen der Quoten nach § 6 Abs. 3
bis 5 ausgeschlossen. Die Rangfolge wird durch die
Durchschnittsnote der Hochschulzugangsberechtigung
bestimmt.

(2) Weist die Hochschulzugangsberechtigung keine
auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte Durch-
schnittsnote im Rahmen eines sechsstufigen Notensys-
tems aus, ist diese durch eine besondere Bescheinigung
der Einrichtung nachzuweisen, an der die Hochschulzu-
gangsberechtigung erworben wurde.

(3) Wer keine Durchschnittsnote nachweist, wird hin-
ter die letzte Bewerberin und den letzten Bewerber mit
feststellbarer Durchschnittsnote eingeordnet.

§ 17 

Auswahl für ein Zweitstudium

(1) Wer bereits ein Studium in einem anderen Studi-
engang an einer deutschen Hochschule abgeschlossen

hat (Bewerberinnen und Bewerber für ein Zweitstudi-
um), kann nicht im Rahmen der Quoten nach § 6 Abs. 3
bis 5 ausgewählt werden.

(2) Die Rangfolge wird durch eine Messzahl bestimmt,
die aus dem Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststu-
diums und dem Grad der Bedeutung der Gründe für das
Zweitstudium ermittelt wird. Die Einzelheiten zur Er-
mittlung der Messzahl ergeben sich aus Anlage 3.

(3) Soweit ein Zweitstudium aus wissenschaftlichen
Gründen angestrebt wird, erfolgt die Auswahl auf der
Grundlage der Feststellungen der im Zulassungsantrag
an erster Stelle genannten Hochschule.

§ 18 

Nachrangige Auswahlkriterien

(1) Besteht bei der Auswahl in der Abiturbestenquote
Ranggleichheit, bestimmt sich die Rangfolge nach den
Bestimmungen über die Auswahl nach Wartezeit. Be-
steht bei der Auswahl nach Wartezeit Ranggleichheit,
bestimmt sich die Rangfolge durch die nach § 11 Abs. 3
bis 5 ermittelte Durchschnittsnote.

(2) Besteht danach noch Ranggleichheit oder besteht
bei der Auswahl in den übrigen Quoten Ranggleichheit,
wird vorrangig ausgewählt, wer zu dem Personenkreis
nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 gehört und durch eine
Bescheinigung glaubhaft macht, dass der Dienst in vol-
lem Umfang abgeleistet ist oder bei einer Bewerbung für
das Sommersemester bis zum 30. April und bei einer Be-
werbung für das Wintersemester bis zum 31. Oktober in
vollem Umfang abgeleistet sein wird, oder glaubhaft
macht, dass bis zu den genannten Zeitpunkten mindes-
tens neun Monate Dienst nach § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4
ausgeübt sein werden. Im Übrigen entscheidet bei Rang-
gleichheit das Los.

V. 
Auswahl nach einem Dienst aufgrund 

früherer Zulassung

§ 19 

Auswahl nach einem Dienst aufgrund früheren 
Zulassungsanspruchs

(1) Bewerberinnen und Bewerber, die

1. eine Dienstpflicht nach Artikel 12a des Grundgeset-
zes erfüllt oder eine solche Dienstpflicht oder ent-
sprechende Dienstleistungen auf Zeit übernommen
haben bis zur Dauer von drei Jahren,

2. mindestens zwei Jahre Entwicklungsdienst nach dem
Entwicklungshelfer-Gesetz vom 18. Juni 1969 (BGBl.
I S. 549) geleistet haben,

3. ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Gesetz zur
Förderung eines freiwilligen sozialen Jahres vom 17.
August 1964 (BGBl. I S. 640) oder ein freiwilliges
ökologisches Jahr nach dem Gesetz zur Förderung ei-
nes freiwilligen ökologischen Jahres vom 17. Dezem-
ber 1993 (BGBl. I S. 2118) oder im Rahmen eines von
der Bundesregierung geförderten Modellprojekts ge-
leistet haben,

4. ein Kind unter 18 Jahren oder eine pflegebedürftige
Person aus dem Kreis der sonstigen Angehörigen bis
zur Dauer von drei Jahren betreut oder gepflegt haben,

(Dienst)

werden in dem genannten Studiengang aufgrund frühe-
ren Zulassungsanspruchs ausgewählt, wenn sie zu Be-
ginn oder während eines Dienstes für diesen Studien-
gang zugelassen worden sind oder wenn zu Beginn oder
während eines Dienstes für diesen Studiengang nicht an
allen Hochschulen Zulassungszahlen festgesetzt waren.
Der von einem nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestell-
ten ausländischen Staatsangehörigen oder Staatenlosen
geleistete Dienst steht einem Dienst nach Satz 1 gleich,
wenn er diesem gleichwertig ist.

(2) Ist die frühere Zulassung in der Abiturbestenquote
erfolgt, lässt die Zentralstelle vorab die Bewerberin oder
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den Bewerber in dieser Quote an demselben Studienort
erneut zu. Ist die frühere Zulassung im Auswahlverfah-
ren einer Hochschule oder im Losverfahren einer Hoch-
schule nach § 10 Abs. 8 erfolgt, lässt diese Hochschule in
ihrem Auswahlverfahren die Bewerberin oder den Be-
werber vorab erneut zu. Ist die frühere Zulassung in ei-
ner sonstigen, von der Zentralstelle vergebenen Quote
erfolgt oder beruht der Zulassungsanspruch nicht auf ei-
ner tatsächlich erfolgten Zulassung, wählt die Zentral-
stelle die Bewerberin oder den Bewerber vor der Vergabe
der Studienplätze in den sonstigen Quoten aus. Die er-
neute Zulassung nach Satz 1 und 2 setzt voraus, dass der
Studienort der früheren Zulassung für die entsprechende
Quote an erster Stelle genannt worden ist.

(3) Die Auswahl nach Absatz 1 Satz 1 muss spätestens
zum zweiten Vergabeverfahren beantragt werden, das
nach Beendigung des Dienstes durchgeführt wird. Ist der
Dienst noch nicht beendet, ist durch Bescheinigung
glaubhaft zu machen, dass der Dienst bei einer Bewer-
bung für das Sommersemester bis zum 30. April oder bei
einer Bewerbung für das Wintersemester bis zum 31. Ok-
tober beendet sein wird.

(4) Wird die Festlegung einer Rangfolge zwischen den
nach einem Dienst aufgrund früheren Zulassungsan-
spruchs Auszuwählenden erforderlich, entscheidet das
Los.

(5) Wer aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung
zuzulassen ist, die sich auf ein bereits abgeschlossenes
Vergabeverfahren bezieht, ist wie ein vorweg nach einem
Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs Auszu-
wählender zu behandeln.

VI. 
Verteilung auf die Studienorte

§ 20 

Verteilung der in der Abiturbestenquote 
Ausgewählten auf die Studienorte

Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im Zu-
lassungsantrag nach § 3 Abs. 3 Satz 2 geäußerten Studi-
enortwünschen. Können an einem Studienort nicht alle
Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die
diesen Studienort an gleicher Stelle genannt haben, ent-
scheidet über die Zulassung die nach § 11 Abs. 3 bis 5
ermittelte Durchschnittsnote. Besteht bei der Zulassung
nach Satz 2 Ranggleichheit, entscheidet die Rangfolge
nach § 21 Abs. 1 Satz 2. Im Übrigen entscheidet bei
Ranggleichheit das Los. Wer an keinen für diese Quote
genannten Studienort verteilt werden kann, wird nicht
zugelassen.

§ 21 

Verteilung der nach § 7 Abs. 3 Ausgewählten 
auf die Studienorte

(1) Die Zulassung richtet sich vorrangig nach den im
Zulassungsantrag nach § 3 Abs. 3 Satz 3 geäußerten Stu-
dienortwünschen. Können an einem Studienort nicht al-
le Bewerberinnen und Bewerber zugelassen werden, die
diesen Studienort an gleicher Stelle genannt haben, ent-
scheidet die nachstehende Rangfolge:

1. amtlich festgestellte Eigenschaft als schwerbehinder-
ter Mensch nach Teil 2 des Neunten Buches Sozialge-
setzbuch (SGB IX),

2. einzige Wohnung oder Hauptwohnung mit dem Ehe-
gatten oder den Kindern in den dem Studienort zuge-
ordneten Kreisen und kreisfreien Städten,

3. Anerkennung des ersten Studienortwunsches nach
Absatz 3,

4. einzige Wohnung oder Hauptwohnung bei den Eltern
in den dem Studienort zugeordneten Kreisen und
kreisfreien Städten,

5. keiner der vorgenannten Gründe.

Die Zuordnung von Kreisen und kreisfreien Städten zu
den einzelnen Studienorten ergibt sich aus Anlage 4.

(2) Besteht bei der Zulassung nach Absatz 1 Satz 2
Ranggleichheit, entscheidet die nach § 11 Abs. 3 bis 5 er-
mittelte Durchschnittsnote; bei der Zulassung für ein
Zweitstudium gilt das Ergebnis der Abschlussprüfung
des Erststudiums als Grad der Qualifikation. Im Übrigen
entscheidet bei Ranggleichheit das Los.

(3) Für den an erster Stelle genannten Studienort
kann ein Antrag auf bevorzugte Berücksichtigung ge-
stellt werden. Dem Antrag soll nur stattgegeben werden,
wenn die Zulassung an einem anderen Studienort unter
Anlegung eines strengen Maßstabs mit erheblichen
Nachteilen verbunden wäre. Hierbei kommen insbeson-
dere eigene gesundheitliche, familiäre oder wirtschaftli-
che Umstände sowie wissenschaftliche Gründe in Be-
tracht.

VII. 
Vergabe von Teilstudienplätzen

§ 22 

Teilstudienplätze

(1) Studienplätze, bei denen die Zulassung auf den
ersten Teil eines Studiengangs beschränkt ist, weil das
Weiterstudium an einer deutschen Hochschule nicht ge-
währleistet ist (Teilstudienplätze), werden getrennt von
den übrigen Studienplätzen von der Zentralstelle verge-
ben.

(2) Die festgesetzte Zahl an Teilstudienplätzen, ver-
mindert um die Zahl der nach einem Dienst aufgrund
früheren Zulassungsanspruchs Auszuwählenden, wird
für das Sommersemester am 15. April und für das Win-
tersemester am 15. Oktober durch das Los an die Bewer-
berinnen und Bewerber vergeben, die bis dahin nicht zu-
gelassen sind. Die §§ 1 bis 4, 8, 19 und 21 gelten entspre-
chend; die Zulassung für einen Teilstudienplatz wird
nicht nach § 4 Abs. 3 Satz 1 berücksichtigt.

Zweiter Teil
Sonstige Bestimmungen

§ 23 

Ausländerzulassung durch die Hochschulen

(1) Ausländische Staatsangehörige oder Staatenlose,
die nicht nach § 2 Satz 2 Deutschen gleichgestellt sind,
werden von den Hochschulen im Rahmen der Quoten
nach § 6 Abs. 1 Nr. 1 zugelassen. Ihre Zulassungsanträge
sind an die Hochschulen zu richten und müssen dort in-
nerhalb der Ausschlussfristen des § 3 Abs. 2 eingegangen
sein. § 3 Abs. 6 und Abs. 7 gilt entsprechend.

(2) Die Auswahl erfolgt in erster Linie nach dem Grad
der Qualifikation. Daneben können besondere Umstände
berücksichtigt werden, die für eine Zulassung sprechen.
Als ein solcher Umstand ist insbesondere anzusehen,
wenn die Bewerberin oder der Bewerber

1. von einer deutschen Einrichtung zur Begabtenförde-
rung ein Stipendium erhält,

2. aufgrund besonderer Vorschriften mit der Aufnahme
in ein Studienkolleg oder eine vergleichbare Einrich-
tung für die Zuteilung eines Studienplatzes in dem
im Zulassungsantrag genannten Studiengang vorge-
merkt ist,

3. in der Bundesrepublik Deutschland Asylrecht ge-
nießt,

4. aus einem Entwicklungsland oder einem Land
kommt, in dem es keine Ausbildungsstätten für den
betreffenden Studiengang gibt,

5. einer deutschsprachigen Minderheit im Ausland an-
gehört.

(3) Die Entscheidungen nach Absatz 2 treffen die
Hochschulen nach pflichtgemäßem Ermessen; zwischen-
staatliche Vereinbarungen und Vereinbarungen zwischen
Hochschulen sind zu berücksichtigen.

171

Anlage 4



Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen – Nr. 11 vom 18. Mai 2006

Dritter Teil
Besondere Vorschriften für das Land 

Nordrhein-Westfalen

§ 24 

Zulassungsverfahren der Zentralstelle 
und der Hochschulen

Für die Zulassungsverfahren der Zentralstelle für das
Land Nordrhein-Westfalen und die Zulassungsverfahren
der Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen gelten
weiterhin die besonderen Vorschriften (§§ 29 bis 38) der
Vergabeverordnung NRW vom 12. Juni 2002 (GV. NRW.
S. 188), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes zur
Anpassung des Landesrechts an das Lebenspartner-
schaftsgesetz des Bundes (Lebenspartnerschaftsanpas-
sungsgesetz – LPartAnpG) vom 3. Mai 2005 (GV. NRW.
S. 498), mit den entsprechenden Paragraphenverweisun-
gen, soweit in diesem Teil nicht etwas anderes bestimmt
ist.

§ 25 

Änderungsbestimmungen

(1) Für die Zulassungsverfahren der Zentralstelle für
das Land Nordrhein-Westfalen muss der Zulassungsan-
trag

1. für das Sommersemester, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Juli des Vorjahres er-
worben wurde, bis zum 30. November des Vorjahres,
andernfalls bis zum 15. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangs-
berechtigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis
zum 31. Mai, andernfalls bis zum 15. Juli

bei der Zentralstelle eingegangen sein (Ausschlussfris-
ten). Bei Bewerbungen für ein Zweitstudium gilt der
Zeitpunkt des Abschlusses des Erststudiums als Zeit-
punkt des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung
nach Satz 1.

(2) Ist ein Zulassungsantrag im Zulassungsverfahren
der Zentralstelle für das Land Nordrhein-Westfalen
fristgerecht gestellt worden, kann die Zentralstelle nach-
träglich eingereichte Unterlagen

1. für das Sommersemester, wenn die Hochschulzu-
gangsberechtigung vor dem 16. Juli des Vorjahres er-
worben wurde, bis zum 15. Dezember des Vorjahres,
andernfalls bis zum 31. Januar,

2. für das Wintersemester, wenn die Hochschulzugangs-
berechtigung vor dem 16. Januar erworben wurde, bis
zum 15. Juni, andernfalls bis zum 31. Juli

berücksichtigen (Ausschlussfristen). Wer einen Zulas-
sungsantrag einreicht, der bei Ablauf der Frist nach Satz
1 nicht den rechtlichen Mindestanforderungen ent-
spricht, wird vom Vergabeverfahren ausgeschlossen; das-
selbe gilt bei Fehlen notwendiger Unterlagen.

(3) Im Zulassungsantrag darf nur ein Studiengang ge-
nannt werden.

(4) Studiengangwunsch und Ortswünsche können
nach Ablauf der Fristen nach Absatz 1 Satz 1 nicht mehr
geändert werden.

(5) § 31 Nr. 5 wird wie folgt geändert:

Von den festgesetzten Zulassungszahlen sind je Studi-
enort 3 vom Hundert für Bewerberinnen und Bewerber
abzuziehen, die die Voraussetzungen der Verordnung
über den Zugang zu einem Fachhochschulstudium für in
der beruflichen Bildung Qualifizierte vom 13. Januar
2003 (GV. NRW. S. 30) erfüllen. Diese Bewerberinnen
und Bewerber sind nur in dieser Quote antragsberech-
tigt. Über die Zulassung entscheidet die Fachhochschule
nach Maßgabe der Verordnung vom 13. Januar 2003.

(6) § 35 Abs. 2 wird gestrichen.

(7) In Zulassungsverfahren der Hochschulen des Lan-
des Nordrhein-Westfalen können Hochschulen die Zent-
ralstelle damit beauftragen, gegen Erstattung der entste-
henden Kosten hochschulorientierte Dienstleistungen zu
übernehmen, insbesondere Zulassungsanträge entgegen-
zunehmen und zu prüfen, Zulassungs- und Ablehnungs-

bescheide zu erstellen und die Bescheide im Namen und
Auftrag der Hochschulen zu versenden. Für die Vergabe
von Studienplätzen nach Satz 1 gelten die Absätze 1 und
2 sowie § 3 Abs. 5 und § 8 entsprechend.

(8) Bei der Vergabe von Studienplätzen nach Absatz 7
können örtliche Auswahlverfahren mehrerer Hochschu-
len zu einem gemeinsamen Verfahren verbunden werden.
Im Zulassungsantrag für ein Verfahren nach Satz 1 kön-
nen bis zu sechs Studienwünsche in einer Reihenfolge
genannt werden; Absatz 4 gilt entsprechend. Die Zent-
ralstelle gleicht die Auswahlranglisten für die einbezo-
genen örtlichen Auswahlverfahren zur Vermeidung von
Mehrfachzulassungen auf die Weise ab, dass bei mehr als
einer Zulassungsmöglichkeit für eine Bewerberin oder
einen Bewerber die Zulassung ausschließlich durch die
in höchster Präferenz genannte Hochschule erfolgt. Wer
nach Satz 3 zugelassen worden ist, nimmt an Nachrück-
verfahren nicht mehr teil. Die Auswahl nach einem
Dienst aufgrund früheren Zulassungsanspruchs setzt vo-
raus, dass die Hochschule der früheren Zulassung im
Zulassungsantrag nach Satz 2 an erster Stelle genannt
worden ist.

Vierter Teil
Schlussvorschriften

§ 26 

In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten

(1) Diese Verordnung tritt mit Wirkung vom 1. Mai
2006 in Kraft. Sie gilt für die Vergabeverfahren zum
Wintersemester 2006/2007 und zum Sommersemester
2007.

(2) Die Verordnung über die zentrale Vergabe von Stu-
dienplätzen in Nordrhein-Westfalen (Vergabeverordnung
NRW – VergabeVO NRW) vom 30. Mai 2005 (GV. NRW. S.
612) tritt mit Wirkung vom 1. Mai 2006 außer Kraft.

Düsseldorf, den 2. Mai 2006

Der Minister 
für Innovation, Wissenschaft, 
Forschung und Technologie 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Andreas  P i n k w a r t

Anlage 1

In das Verfahren der Zentralstelle 
einbezogene Studiengänge

1. Studiengänge ohne Fachhochschulstudiengänge mit
dem Abschluss Diplom, Magister, Promotion (als er-
stem Abschluss) oder Staatsexamen (ohne Lehrämter)
im bundesweiten Verfahren (zu § 1 Satz 2):

– Biologie

– Medizin

– Pharmazie

– Psychologie

– Tiermedizin

– Zahnmedizin

2. Studiengänge (ohne Lehrämter) an den Universitäten
des Landes Nordrhein-Westfalen (zu § 24):

– Betriebswirtschaft, Diplom

– Erziehungswissenschaft, Diplom – wahlweise mit 
Abschluss Diplom-Pädagogin/Diplom-Pädagoge
oder Diplom-Heilpädagogin/Diplom-Heilpädagoge

– Lebensmittelchemie

– Pädagogik, Diplom

– Rechtswissenschaft
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3. Studiengänge mit einem Lehramtsabschluss an den
Universitäten des Landes Nordrhein-Westfalen (zu
§ 24):

– Lehramt an Grund-, Haupt- und Realschulen und
den entsprechenden Jahrgangsstufen der Gesamt-
schulen – Studienschwerpunkt Grundschule –

– im Fach Deutsch (auch in Kombination mit Mathe-
matik)

– im Fach Mathematik (auch in Kombination mit
Deutsch)

– Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen

– im Fach Biologie

– Lehramt an Berufskollegs

– im Fach Biologie

4. Studiengänge an den Fachhochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen (zu § 24):

– Architektur ohne studiengangbezogene Eignungs-
feststellung, Diplom (Fachhochschulen Aachen,
Bielefeld (Abt. Minden) und Dortmund)

– Wirtschaft, Diplom (Fachhochschulen Aachen, Bie-
lefeld, Bochum, Dortmund, Gelsenkirchen, Gelsen-
kirchen (Abt. Bocholt), Köln: neue Bezeichnung
„Betriebswirtschaft“, Lippe und Höxter, Nieder-
rhein (Abt. Mönchengladbach) und Bonn-Rhein-
Sieg)

– Wirtschaftsrecht, Diplom (Fachhochschulen Biele-
feld, Gelsenkirchen (Abt. Recklinghausen) und
Köln)

Anlage 2

Ermittlung der Durchschnittsnote 
(zu § 11 Abs. 3 Satz 1)

(1) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der
Grundlage der

1. „Vereinbarung über die gegenseitige Anerkennung
von Zeugnissen der allgemeinen Hochschulreife, die
an Gymnasien mit neu gestalteter Oberstufe erwor-
ben wurden“ gemäß Beschluss der Kultusminister-
konferenz vom 7. Mai 1971 in der Fassung vom 8. No-
vember 1972 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 191.1),

2. „Vereinbarung zur Gestaltung der gymnasialen Ober-
stufe in der Sekundarstufe II“ gemäß Beschluss der
Kultusministerkonferenz vom 7. Juli 1972 in der Fas-
sung vom 16. Juni 2000 – Anlagen nach dem Stand
der Fortschreibung vom 17. Juni 2005 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 176),

3. „Vereinbarung über die Abiturprüfung für Nicht-
schülerinnen und Nichtschüler entsprechend der Ge-
staltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundar-
stufe II“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 13. September 1974 in der Fassung vom 16.
Juni 2000 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
konferenz Nr. 192.2),

4. „Vereinbarung über die Durchführung der Abitur-
prüfung für Schülerinnen und Schüler an Waldorf-
schulen“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 21. Februar 1980 in der Fassung vom 14.
Dezember 2001 (Beschluss-Sammlung der Kultusmi-
nisterkonferenz Nr. 485.2),

5. „Vereinbarung zur Gestaltung der Abendgymnasien“
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
21. Juni 1979 in der Fassung vom 16. Juni 2000 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr.
240.2),

6. „Vereinbarung zur Gestaltung der Kollegs“ gemäß
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 21. Juni
1979 in der Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 248.1),

die eine auf eine Stelle nach dem Komma bestimmte
Durchschnittsnote enthalten, wird diese von der Zent-
ralstelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde ge-

legt. Enthält die Hochschulzugangsberechtigung keine
Durchschnittsnote nach Satz 1, aber eine Punktzahl der
Gesamtqualifikation, wird von der Zentralstelle nach
Anlage 2 der „Vereinbarung über die Abiturprüfung der
gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II“ gemäß
Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 13. Dezem-
ber 1973 in der Fassung vom 16. Juni 2000 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 192) die
Durchschnittsnote aus der Punktzahl der Gesamtqualifi-
kation errechnet. Die Durchschnittsnote wird auf eine
Stelle nach dem Komma errechnet; es wird nicht gerun-
det.

(2) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der
Grundlage der „Vereinbarung über die gegenseitige An-
erkennung der an Gymnasien erworbenen Zeugnisse der
allgemeinen Hochschulreife“ gemäß Beschluss der Kul-
tusministerkonferenz vom 20. März 1969 – in der Fas-
sung vom 20. Juni 1972 – und vom 13. Dezember 1973
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr.
191) wird die allgemeine Durchschnittsnote aus dem
arithmetischen Mittel der Noten der Hochschulzugangs-
berechtigung einschließlich der Noten für die im 11. und
12. Schuljahr abgeschlossenen Fächer wie folgt gebildet:

1. Weist die Hochschulzugangsberechtigung eine Note
für das Fach Gemeinschaftskunde aus, werden die
Noten für die Fächer Geschichte, Erdkunde, Sozial-
kunde und Philosophie sowie für sonstige Fächer, die
in der Hochschulzugangsberechtigung als zu dem
Fach Gemeinschaftskunde gehörig ausgewiesen sind,
nicht gewertet;

2. weist die Hochschulzugangsberechtigung keine Note
für das Fach Gemeinschaftskunde aus, ist diese aus
dem arithmetischen Mittel der Noten für die Fächer
Geschichte, Erdkunde, Sozialkunde und Philosophie
oder für die Fächer, die in der Hochschulzugangsbe-
rechtigung als zu dem Fach Gemeinschaftskunde ge-
hörig ausgewiesen sind, zu bilden;

3. ist in der Hochschulzugangsberechtigung eine Note
für das Fach Geschichte mit Gemeinschaftskunde
ausgewiesen, gilt diese Note als Note für das Fach
Geschichte und als Note für das Fach Sozialkunde;

4. bei der Bildung der Note für das Fach Gemein-
schaftskunde wird gerundet;

5. ist in der Hochschulzugangsberechtigung neben den
Noten für die Fächer Biologie, Chemie und Physik ei-
ne Gesamtnote für den naturwissenschaftlichen Be-
reich ausgewiesen, bleibt diese bei der Errechnung
der Durchschnittsnote außer Betracht;

6. Noten für die Fächer Religionslehre, Ethik, Kunster-
ziehung, Musik und Sport bleiben außer Betracht, es
sei denn, dass die Zulassung zu einem entsprechen-
den Studiengang beantragt wird;

7. Noten für die Fächer Kunsterziehung, Musik und
Sport werden gewertet, soweit sie Kernpflichtfächer
waren;

8. Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen
und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberück-
sichtigt;

9. die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem
Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

Die allgemeine Durchschnittsnote wird von der Schule,
die besonderen Durchschnittsnoten für bestimmte Studi-
engänge nach Satz 1 Nr. 6 werden auf Antrag von der
Schule in der Hochschulzugangsberechtigung oder einer
besonderen Bescheinigung ausgewiesen. Für Hochschul-
zugangsberechtigungen, die vor dem 1. April 1975 er-
worben wurden, ermittelt die Zentralstelle die Durch-
schnittsnoten, soweit sie nicht von der Schule ausgewie-
sen sind.

(3) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der
Grundlage

1. der „Vereinbarung über Abendgymnasien“ gemäß Be-
schluss der Kultusministerkonferenz vom 3. Oktober
1957 in der Fassung vom 8. Oktober 1970 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 240),

2. des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 8.
Juli 1965 (Beschluss-Sammlung der Kultusminister-
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konferenz Nr. 248) über die „Institute zur Erlangung
der Hochschulreife (,Kollegs‘)“

wird die Durchschnittsnote aus dem arithmetischen Mit-
tel der Noten der Hochschulzugangsberechtigung mit
Ausnahme der Noten für die Fächer, die in der Hoch-
schulzugangsberechtigung oder einer besonderen Be-
scheinigung als vorzeitig abgeschlossen ausgewiesen
sind, gebildet. Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 findet
Anwendung. Ist die Durchschnittsnote nicht von der
Schule ausgewiesen, wird sie von der Zentralstelle nach
Satz 1 und 2 errechnet.

(4) Bei Hochschulzugangsberechtigungen auf der
Grundlage der

1. „Vereinbarung über die befristete gegenseitige Aner-
kennung von Zeugnissen der fachgebundenen Hoch-
schulreife, die an zur Zeit bestehenden Schulen,
Schulformen beziehungsweise -typen erworben wor-
den sind“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 226.2) und vom 16.
Februar 1978 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 226.2.1),

2. „Sondervereinbarung über die gegenseitige Anerken-
nung der Zeugnisse von besonderen gymnasialen
Schulformen, die zu einer allgemeinen Hochschulrei-
fe führen“ gemäß Beschluss der Kultusministerkonfe-
renz vom 25. November 1976 (Beschluss-Sammlung
der Kultusministerkonferenz Nr. 226.1),

3. „Rahmenvereinbarung über die Berufsoberschule“
gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom
25. November 1976 in der Fassung vom 16. Juni 2000
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz
Nr. 470)

finden die Absätze 1 bis 3 entsprechende Anwendung.
Dabei ist bei der Bildung der Note für das Fach Gemein-
schaftskunde nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 eine im Zeugnis
ausgewiesene Note für das Fach Wirtschaftsgeographie
beziehungsweise Geographie mit Wirtschaftsgeographie
einzubeziehen.

(5) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die auf dem
Gebiet der Bundesrepublik Deutschland nach dem
Stand bis zum 3. Oktober 1990 an einer in eine Hoch-
schule übergeleiteten Bildungseinrichtung erworben
wurden, ist eine Durchschnittsnote von der Hochschule
in dem Zeugnis oder einer besonderen Bescheinigung
auszuweisen. Die Durchschnittsnote wird auf eine Stelle
nach dem Komma errechnet; es wird nicht gerundet.

(6) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen,
die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wur-
den und eine Durchschnittsnote enthalten, die auf eine
Stelle nach dem Komma bestimmt ist, wird diese von der
Zentralstelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde
gelegt.

(7) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen,
die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wur-
den und nur Einzelnoten im Rahmen eines sechsstufigen
Notensystems enthalten, wird von der Zentralstelle eine
Durchschnittsnote unter entsprechender Anwendung des
Absatzes 2 Satz 1 Nr. 1 bis 6 und 9 aus dem arithmeti-
schen Mittel der Noten gebildet; Noten für gegebenen-
falls im 11. und 12. Schuljahr abgeschlossene Fächer so-
wie Noten für zusätzliche Unterrichtsveranstaltungen
und für Arbeitsgemeinschaften bleiben unberücksich-
tigt.

(8) Bei sonstigen Hochschulzugangsberechtigungen,
die auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
nach dem Stand bis zum 3. Oktober 1990 erworben wur-
den und weder eine Durchschnittsnote, die auf eine Stel-
le nach dem Komma bestimmt ist, noch Einzelnoten im
Rahmen eines sechsstufigen Notensystems enthalten, ist
eine Durchschnittsnote durch eine besondere Bescheini-
gung nachzuweisen, die von der für die Abnahme der
entsprechenden Prüfung zuständigen Stelle oder von der
obersten Landesbehörde auszustellen ist, unter deren
Aufsicht diese Prüfung durchgeführt worden ist. Bei der
Bestimmung der Durchschnittsnote sind einzelne Prü-
fungsleistungen, die der Hochschulzugangsberechtigung

zugrunde liegen, zur Beurteilung heranzuziehen. Die
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt; es wird nicht gerundet.

(9) Bei Hochschulzugangsberechtigungen aus der ehe-
maligen Deutschen Demokratischen Republik, die nach
dem Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 10. Mai
1990 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz
Nr. 908) zur Aufnahme eines Studiums in der Bundesre-
publik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 8. Juli 1987 in der Fassung vom 8. Oktober
1990 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz
Nr. 289.1) errechnet. Bei Hochschulzugangsberechtigun-
gen aus den in Artikel 3 des Einigungsvertrages genann-
ten Ländern, die nach dem Beschluss der Kultusminis-
terkonferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom
12. März 1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusminis-
terkonferenz Nr. 234) und vom 25. Februar 1994 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr.
234.1) zur Aufnahme eines Studiums in der Bundesre-
publik Deutschland berechtigen, wird die Durch-
schnittsnote nach dem Beschluss der Kultusministerkon-
ferenz vom 21. Februar 1992 in der Fassung vom 9. Juni
1993 (Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz
Nr. 235) errechnet. Die Durchschnittsnote wird jeweils
von der für die Ausstellung des Zeugnisses zuständigen
Stelle auf eine Stelle nach dem Komma errechnet; es
wird nicht gerundet. Die Zentralstelle legt die auf dem
Zeugnis oder in einer besonderen Bescheinigung ausge-
wiesene Durchschnittsnote bei der Rangplatzbestim-
mung zugrunde.

(10) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die außer-
halb der Bundesrepublik Deutschland erworben wurden,
ist eine Gesamtnote durch eine besondere Bescheinigung
nachzuweisen, die von der für den Wohnsitz der Bewer-
berin oder des Bewerbers zuständigen Landesbehörde
für das Schulwesen auszustellen ist. Besteht kein Wohn-
sitz in der Bundesrepublik Deutschland, ist die Bezirks-
regierung Düsseldorf zuständig. Bei Staatsangehörigen
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union wird die
Gesamtnote von der Zentralstelle auf der Grundlage des
Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 15. März
1991 in der Fassung vom 18. November 2004 (Beschluss-
Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 289.5) be-
rechnet. Hierbei sind einzelne Prüfungsleistungen, die
der Hochschulzugangsberechtigung zugrunde liegen,
und das Ergebnis einer ergänzenden Prüfung in der Bun-
desrepublik Deutschland gleichgewichtig zur Beurtei-
lung heranzuziehen; die Vorschriften der vorstehenden
Absätze sind sinngemäß zu berücksichtigen. Die Ge-
samtnote wird auf eine Stelle nach dem Komma be-
stimmt; es wird nicht gerundet.

(11) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die bis
einschließlich 1986 aufgrund einer Abschlussprüfung
unter dem Vorsitz einer oder eines Prüfungsbeauftragten
der Kultusministerkonferenz an deutschen Schulen im
Ausland (ausgenommen die Schulen mit neu gestalteter
gymnasialer Oberstufe) und an Privatschulen im
deutschsprachigen Ausland erworben wurden, ist die
Durchschnittsnote durch eine Bescheinigung der oder
des Prüfungsbeauftragten nachzuweisen. Dasselbe gilt
weiterhin für die Zeugnisse der deutschen Reifeprüfun-
gen, die am Lyzeum Alpinum in Zuoz und am Institut
auf dem Rosenberg in St. Gallen erworben wurden. Die
Durchschnittsnote wird auf eine Stelle nach dem Kom-
ma bestimmt; es wird nicht gerundet. Bei Hochschulzu-
gangsberechtigungen, die ab 1987 aufgrund einer Ab-
schlussprüfung unter dem Vorsitz einer oder eines Prü-
fungsbeauftragten der Kultusministerkonferenz an deut-
schen Schulen im Ausland erworben wurden, wird die
auf dem Zeugnis ausgewiesene, auf eine Stelle nach dem
Komma bestimmte Durchschnittsnote von der Zentral-
stelle bei der Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt.

(12) Bei Hochschulzugangsberechtigungen, die an den
deutsch-französischen Gymnasien ab dem Abiturtermin
1982 erworben wurden, wird der in den Zeugnissen ge-
mäß Artikel 30 des Abkommens zwischen der Regierung
der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der
Französischen Republik vom 10. Februar 1972 (Be-
schluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr. 90)
ausgewiesene „allgemeine Notendurchschnitt“ bei der
Rangplatzbestimmung zugrunde gelegt. Für die Umrech-
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nung des „allgemeinen Notendurchschnitts“ wird der für
die Europäischen Schulen geltende Umrechnungsschlüs-
sel gemäß Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8.
Dezember 1975 in der Fassung vom 11. Dezember 2002
(Beschluss-Sammlung der Kultusministerkonferenz Nr.
289.2) angewendet. Bei Absolventinnen und Absolventen
der deutsch-französischen Gymnasien in Freiburg und
Saarbrücken werden für das Abitur 1982 und 1983 die
bis 1981 geltenden Richtlinien angewendet, sofern durch
die Neuregelung im Einzelfall eine Verschlechterung der
Durchschnittsnote eintritt. Die nach diesem Verfahren
umgerechnete allgemeine Durchschnittsnote wird zu-
sätzlich zum „allgemeinen Notendurchschnitt“ im
„Zeugnis über das Bestehen des deutsch-französischen
Abiturs“ ausgewiesen und durch den Stempelzusatz
„Durchschnittsnote gemäß Staatsvertrag über die Verga-
be von Studienplätzen“ gekennzeichnet.

Anlage 3

Ermittlung der Messzahl bei der Auswahl 
für ein Zweitstudium 
(zu § 17 Abs. 2 Satz 2)

(1) Die Messzahl ist die Summe der Punktzahlen, die
für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erststudiums
und für den Grad der Bedeutung der Gründe für das
Zweitstudium vergeben werden.

(2) Für das Ergebnis der Abschlussprüfung des Erst-
studiums werden folgende Punktzahlen vergeben:

1. Noten „ausgezeichnet“ und „sehr gut“ 
4 Punkte;

2. Noten „gut“ und „voll befriedigend“ 
3 Punkte;

3. Note „befriedigend“ 
2 Punkte;

4. Note „ausreichend“ 
1 Punkt.

Ist die Note der Abschlussprüfung des Erststudiums
nicht nachgewiesen, wird das Ergebnis der Abschluss-
prüfung mit 1 Punkt bewertet.

(3) Nach dem Grad der Bedeutung der Gründe für das
Zweitstudium werden folgende Punktzahlen vergeben:

1. „zwingende berufliche Gründe“
9 Punkte;

zwingende berufliche Gründe liegen vor, wenn ein
Beruf angestrebt wird, der nur aufgrund zweier abge-
schlossener Studiengänge ausgeübt werden kann;

2. „wissenschaftliche Gründe“
7 bis 11 Punkte;

wissenschaftliche Gründe liegen vor, wenn im Hin-
blick auf eine spätere Tätigkeit in Wissenschaft und
Forschung auf der Grundlage der bisherigen wissen-
schaftlichen und praktischen Tätigkeit eine weitere
wissenschaftliche Qualifikation in einem anderen
Studiengang angestrebt wird;

3. „besondere berufliche Gründe“ 
7 Punkte;

besondere berufliche Gründe liegen vor, wenn die be-
rufliche Situation dadurch erheblich verbessert wird,
dass der Abschluss des Zweitstudiums das Erststudi-
um sinnvoll ergänzt;

4. „sonstige berufliche Gründe“
4 Punkte;

sonstige berufliche Gründe liegen vor, wenn das
Zweitstudium aufgrund der beruflichen Situation aus
sonstigen Gründen zu befürworten ist;

5. „keiner der vorgenannten Gründe“ 
1 Punkt.

Liegen wissenschaftliche Gründe vor, ist die Punktzahl
innerhalb des Rahmens von 7 bis 11 Punkten davon ab-
hängig, welches Gewicht die Gründe haben, welche
Leistungen bisher erbracht worden sind und in welchem
Maß die Gründe von allgemeinem Interesse sind. Wird
das Zweitstudium nach einer Familienphase zum Zwe-

cke der Wiedereingliederung oder des Neueinstiegs in
das Berufsleben angestrebt, kann dieser Umstand unab-
hängig von der Bewertung des Vorhabens und seiner Zu-
ordnung zu einer der vorgenannten Fallgruppen durch
Gewährung eines Zuschlags von bis zu 2 Punkten bei der
Messzahlbildung berücksichtigt werden.

Anlage 4

Zuordnung der Kreise und kreisfreien Städte 
zu den Studienorten 

(zu § 21 Abs. 1 Satz 3)

(1) Ein Studienort kann eine Hochschule, ein Teil ei-
ner Hochschule oder ein gemeinsames Studienangebot
mehrerer Hochschulen sein.

(2) Einem Studienort eines Landes zugeordnet sind
der Kreis oder die kreisfreie Stadt des Studienorts sowie
die hieran angrenzenden Kreise oder kreisfreien Städte
des Landes. Sofern sich in einem Kreis oder in einer
kreisfreien Stadt oder in den hieran angrenzenden Krei-
sen oder kreisfreien Städten kein Studienort des Landes
befindet, ist dieser Kreis oder diese kreisfreie Stadt dem
nächsten Studienort des Landes zugeordnet. Dies gilt
entsprechend, wenn Studiengänge nur an bestimmten
Studienorten des Landes angeboten werden. Kreise und
kreisfreie Städte eines Landes sind auch dem Studienort
eines anderen Landes zugeordnet, wenn sie an den Kreis
oder die kreisfreie Stadt des Studienorts des anderen
Landes angrenzen.

(3) Örtliche und regionale Verwaltungseinheiten eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union, die an
ein Land der Bundesrepublik Deutschland angrenzen,
können einem Studienort dieses Landes zugeordnet wer-
den, wenn sie an den Kreis oder die kreisfreie Stadt die-
ses Studienorts angrenzen.

(4) In der nachfolgenden Übersicht ist für jeden Kreis
und jede kreisfreie Stadt die Entfernung zu den Studien-
orten des Landes als Länge der Luftlinie zwischen
Kreisstadt und Studienort in Kilometern (km), jeweils
auf 10 km gerundet, angegeben.

(5) Ist ein Studienort im Kreis oder in der kreisfreien
Stadt oder in einem hieran angrenzenden Kreis oder ei-
ner hieran angrenzenden kreisfreien Stadt gelegen, ist
als Entfernung 0 angegeben; dies gilt auch für außerhalb
des Landes gelegene Studienorte.
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Verordnung 

über die Registerkonzentration und die 
maschinelle Führung der Register 

(Register-VO)
Vom 28. April 2006

Auf Grund des § 8a Abs. 1 Satz 1, des § 8a Abs. 5 und
des § 9a Abs. 4 Satz 3 des Handelsgesetzbuches (HGB)
vom 10. Mai 1897 (RGBl. S. 219), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes über die Offenlegung der Vor-
standsvergütungen vom 3. August 2005 (BGBl. I
S. 2267), des § 156 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes betreffend
die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August
1994 (BGBl. I S. 2202), zuletzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes zur Fortentwicklung der Berufsaufsicht
über Abschlussprüfer in der Wirtschaftsprüferordnung
vom 27. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3846, 3850), des § 5
Abs. 2 des Partnerschaftsgesellschaftsgesetzes (PartGG)
vom 25. Juli 1994 (BGBl. I S. 1744), zuletzt geändert
durch das Gesetz über elektronische Register und Justiz-
kosten für Telekommunikation (ERJuKoG) vom 10. De-
zember 2001 (BGBl. I S. 3422, 3423), des § 125 Abs. 2
Satz 1 Nrn. 1 und 2, § 147 Abs. 1 Satz 1, § 159 Abs. 1
Satz 1 und § 160b Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über die
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FGG)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Mai 1898
(RGBl. S. 771), zuletzt geändert durch Artikel 4c des Ge-
setzes zur Neuorganisation der Bundesfinanzverwaltung
und zur Schaffung eines Refinanzierungsregisters vom
22. September 2005 (BGBl. I S. 2809, 2819), sowie des
§ 55 Abs. 2, § 55a Abs. 1 Satz 1, § 55a Abs. 6 Satz 2 und
§ 79 Abs. 5 Satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Januar 2002
(BGBl. I S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 3 Abs. 1
des Zweiten Gesetzes zur Neuregelung des Energiewirt-
schaftsrechts vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970/2012), in
Verbindung mit Artikel I §§ 1 bis 4 der Register-Delega-
tions-VO vom 11. Februar 2003 (GV. NRW. S. 76) und § 1
der Verordnung über die Ermächtigung des Justizminis-
teriums zum Erlass von Rechtsverordnungen vom 6. Juli
1960 (GV. NRW. S. 209), zuletzt geändert durch Artikel
43 des Gesetzes vom 18. Mai 2004 (GV. NRW. S. 248),
wird verordnet:

§ 1 

Konzentration

(1) Die Führung des Handelsregisters wird den in der
Anlage 1 zu dieser Verordnung aufgeführten Gerichten
für die jeweils aufgeführten Amtsgerichtsbezirke über-
tragen.

(2) Die Führung des Vereinsregisters wird den in der
Anlage 2 zu dieser Verordnung aufgeführten Gerichten
für die jeweils aufgeführten Amtsgerichtsbezirke über-
tragen.

(3) Die Führung des Partnerschaftsregisters für alle
Amtsgerichtsbezirke in Nordrhein-Westfalen wird dem
Amtsgericht Essen übertragen.

§ 2 

Maschinelle Führung der Register

(1) Das Handels- und das Genossenschaftsregister so-
wie die zu ihrer Führung erforderlichen Verzeichnisse
werden in maschineller Form als automatisierte Datei
geführt.

(2) Bei den in der Anlage 3 zu dieser Verordnung auf-
geführten Amtsgerichten werden das Vereinsregister so-
wie die zu seiner Führung erforderlichen Verzeichnisse
in maschineller Form als automatisierte Datei geführt.

(3) Bei dem Amtsgericht Essen wird das Partner-
schaftsregister einschließlich der zu seiner Führung er-
forderlichen Verzeichnisse in maschineller Form als
automatisierte Datei geführt.

§ 3 

Anlegung des maschinell geführten Registers

(1) Das maschinell geführte Handels-, Genossen-
schafts- und Vereinsregister wird durch Umschreibung
angelegt.

(2) Die einzelnen maschinell geführten Registerblätter
treten mit ihrer Freigabe an die Stelle der bisher in Pa-
pierform geführten Registerblätter.

(3) Die Anlegung des maschinell geführten Register-
blattes einschließlich seiner Freigabe kann auch durch
den Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erfolgen.

§ 4 

Abrufverfahren

Die Durchführung und Abwicklung des automatisier-
ten Abrufverfahrens aus den maschinell geführten Re-
gistern nach § 79 Abs. 5 BGB und § 9a Abs. 4 HGB auch
in Verbindung mit § 156 Abs. 1 Satz 1 GenG und § 5
Abs. 2 PartGG einschließlich der Erhebung von Gebüh-
ren und Entgelten für die Teilnahme am Abrufverfahren
wird dem Amtsgericht Hagen zugewiesen.

§ 5 

Datenverarbeitung im Auftrag

Die Datenverarbeitung im Auftrag des zuständigen
Amtsgerichts wird auf den Anlagen des Gemeinsamen
Gebietsrechenzentrums in Hagen vorgenommen 

(§ 125 Abs. 5 in Verbindung mit § 147 Abs. 1 Satz 1,
§ 159 Abs. 1 Satz 1, § 160b Abs. 1 Satz 2 FGG, § 55a
Abs. 6 BGB).

§ 6 

Ersatzregister

(1) Ist die Vornahme von Eintragungen in das maschi-
nell geführte Register nicht nur vorübergehend nicht
möglich und wird der Geschäftsbetrieb dadurch erheb-
lich beeinträchtigt, so sollen in der Regel Eintragungen
ohne Vergabe einer neuen Nummer in einem Ersatzregis-
ter in Papierform vorgenommen werden. Die Entschei-
dung, ob die Voraussetzungen des Satzes 1 vorliegen,
trifft der Vorstand des Gerichts.

(2) Nach Wiederherstellung der Betriebsfähigkeit sind
die Eintragungen unverzüglich in das maschinell geführ-
te Register zu übernehmen. Erst nach der Übernahme
darf die elektronische Einsicht in das Registerblatt ge-
stattet werden.

§ 7 

Übermittlung von Daten des maschinell geführten 
Registers an andere Amtsgerichte

Soweit die Register bei den Amtsgerichten in maschi-
neller Form als automatisierte Datei geführt werden,
können die Daten an andere Amtsgerichte übermittelt
werden, sofern die technischen Voraussetzungen hierfür
gegeben sind.

§ 8 

Einsicht und Erteilung von Ausdrucken

Die nach § 7 übermittelten Daten werden zur Erleich-
terung des Rechtsverkehrs bei diesen Amtsgerichten zur
Einsicht und zur Erteilung von Ausdrucken bereit gehal-
ten.

§ 9 

In-Kraft-Treten, Berichtspflicht, 
Aufhebung von Vorschriften

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkün-
dung in Kraft. Das Justizministerium berichtet der Lan-
desregierung bis zum 31. Dezember 2011 über die Not-
wendigkeit des Fortbestehens dieser Verordnung.

(2) Es werden aufgehoben:

1. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte (Han-
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delsregister-Dekonzentrations-VO) vom 7. November
2001 (GV. NRW. S. 798),

2. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte; Erste
Änderung der Dekonzentration (Erste Änderungs-
VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-VO) vom
3. Mai 2002 (GV. NRW. S. 152),

3. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte;
Zweite Änderung der Dekonzentration (Zweite Än-
derungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 8. Juli 2002 (GV. NRW. S. 330),

4. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte; Drit-
te Änderung der Dekonzentration (Dritte Ände-
rungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 23. Juli 2002 (GV. NRW. S. 378),

5. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte; Vier-
te Änderung der Dekonzentration (Vierte Ände-
rungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 28. August 2002 (GV. NRW. S. 445),

6. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte;
Fünfte Änderung der Dekonzentration (Fünfte Än-
derungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 19. Dezember 2002 (GV. NRW. 2003 S. 15),

7. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte;
Sechste Änderung der Dekonzentration (Sechste Än-
derungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 6. April 2003 (GV. NRW. S. 234),

8. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte; Sieb-
te Änderung der Dekonzentration (Siebte Ände-
rungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 26. August 2003 (GV. NRW. S. 545),

9. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte; Ach-
te Änderung der Dekonzentration (Achte Ände-
rungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 24. Oktober 2003 (GV. NRW. S. 617),

10. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte;
Neunte Änderung der Dekonzentration (Neunte Än-
derungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 5. Dezember 2003 (GV. NRW. S. 753),

11. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte;
Zehnte Änderung der Dekonzentration (Zehnte Än-
derungs-VO zur Handelsregister-Dekonzentrations-
VO) vom 9. Februar 2004 (GV. NRW. S. 109),

12. die Verordnung zur Übertragung der Führung des
Handelsregisters auf zusätzliche Amtsgerichte; Elfte
Änderung der Dekonzentration (Elfte Änderungs-VO
zur Handelsregister-Dekonzentrations-VO) vom 29.
März 2004 (GV. NRW. S. 200),

13. die Verordnung über die Registerkonzentration und
die maschinelle Führung der Register (Register-VO)
vom 10. April 2003 (GV. NRW. S. 234), zuletzt geän-
dert durch Artikel 76 des Fünften Befristungsgeset-
zes vom 5. April 2005 (GV. NRW. S. 351).

Düsseldorf, den 28. April 2006

Die Justizministerin 
des Landes Nordrhein-Westfalen

Roswitha  M ü l l e r - P i e p e n k ö t t e r

Anlage 1

Übersicht über die das Handels- und
Genossenschaftsregister führenden Amtsgerichte

Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf

Landgerichtsbezirk Düsseldorf

Amtsgericht Düsseldorf

für die Amtsgerichtsbezirke Düsseldorf, Langenfeld
(Rhld.) und Ratingen

Amtsgericht Neuss

für den Amtsgerichtsbezirk Neuss

Landgerichtsbezirk Duisburg

Amtsgericht Duisburg

für die Amtsgerichtsbezirke Dinslaken, Duisburg, Duis-
burg-Hamborn, Duisburg-Ruhrort, Mülheim an der
Ruhr, Oberhausen und Wesel

Landgerichtsbezirk Kleve

Amtsgericht Kleve

für die Amtsgerichtsbezirke Emmerich am Rhein, Gel-
dern, Kleve, Moers und Rheinberg

Landgerichtsbezirk Krefeld

Amtsgericht Krefeld

für die Amtsgerichtsbezirke Kempen, Krefeld und Net-
tetal

Landgerichtsbezirk Mönchengladbach

Amtsgericht Mönchengladbach

für die Amtsgerichtsbezirke Erkelenz, Grevenbroich,
Mönchengladbach, Mönchengladbach-Rheydt und Vier-
sen

Landgerichtsbezirk Wuppertal

Amtsgericht Wuppertal

für die Amtsgerichtsbezirke Mettmann, Remscheid, So-
lingen, Velbert und Wuppertal

Oberlandesgerichtsbezirk Hamm

Landgerichtsbezirk Arnsberg

Amtsgericht Arnsberg

für die Amtsgerichtsbezirke Arnsberg, Brilon, Marsberg,
Medebach, Menden (Sauerland), Meschede, Schmallen-
berg, Soest, Warstein und Werl

Landgerichtsbezirk Bielefeld

Amtsgericht Bielefeld 

für den Amtsgerichtsbezirk Bielefeld

Amtsgericht Gütersloh

für die Amtsgerichtsbezirke Gütersloh, Halle (Westf.)
und Rheda-Wiedenbrück

Amtsgericht Bad Oeynhausen

für die Amtsgerichtsbezirke Bünde, Herford, Lübbecke,
Minden, Bad Oeynhausen und Rahden

Landgerichtsbezirk Bochum

Amtsgericht Bochum

für die Amtsgerichtsbezirke Bochum, Herne, Herne-
Wanne und Witten

Amtsgericht Recklinghausen

für den Amtsgerichtsbezirk Recklinghausen

Landgerichtsbezirk Detmold

Amtsgericht Lemgo 

für die Amtsgerichtsbezirke Blomberg, Detmold und
Lemgo
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Landgerichtsbezirk Dortmund

Amtsgericht Dortmund

für die Amtsgerichtsbezirke Castrop-Rauxel, Dortmund
und Lünen

Amtsgericht Hamm

für die Amtsgerichtsbezirke Hamm, Kamen und Unna

Landgerichtsbezirk Essen

Amtsgericht Essen

für die Amtsgerichtsbezirke Essen, Essen-Borbeck, Es-
sen-Steele und Hattingen

Amtsgericht Gelsenkirchen

für die Amtsgerichtsbezirke Bottrop, Dorsten, Gelsen-
kirchen, Gelsenkirchen-Buer, Gladbeck und Marl

Landgerichtsbezirk Hagen

Amtsgericht Hagen

für die Amtsgerichtsbezirke Hagen, Schwelm, Schwerte
und Wetter

Amtsgericht Iserlohn

für die Amtsgerichtsbezirke Altena, Iserlohn, Lüden-
scheid, Meinerzhagen und Plettenberg

Landgerichtsbezirk Münster

Amtsgericht Coesfeld

für die Amtsgerichtsbezirke Ahaus, Bocholt, Borken,
Coesfeld, Dülmen, Gronau (Westf.) und Lüdinghausen

Amtsgericht Münster

für die Amtsgerichtsbezirke Ahlen, Beckum, Münster
und Warendorf

Amtsgericht Steinfurt

für die Amtsgerichtsbezirke Ibbenbüren, Rheine, Stein-
furt und Tecklenburg

Landgerichtsbezirk Paderborn

Amtsgericht Paderborn

für die Amtsgerichtsbezirke Brakel, Delbrück, Höxter,
Lippstadt, Paderborn und Warburg

Landgerichtsbezirk Siegen

Amtsgericht Siegen

für die Amtsgerichtsbezirke Bad Berleburg, Lennestadt,
Olpe und Siegen

Oberlandesgerichtsbezirk Köln

Landgerichtsbezirk Aachen

Amtsgericht Aachen

für die Amtsgerichtsbezirke Aachen, Eschweiler, Geilen-
kirchen, Heinsberg und Monschau

Amtsgericht Düren

für die Amtsgerichtsbezirke Düren, Jülich und Schleiden

Landgerichtsbezirk Bonn

Amtsgericht Bonn

für die Amtsgerichtsbezirke Bonn, Euskirchen und
Rheinbach

Amtsgericht Siegburg

für die Amtsgerichtsbezirke Königswinter, Siegburg und
Waldbröl

Landgerichtsbezirk Köln

Amtsgericht Köln

für die Amtsgerichtsbezirke Bergheim, Bergisch Glad-
bach, Brühl, Gummersbach, Kerpen, Köln, Leverkusen,
Wermelskirchen und Wipperfürth

Anlage 2

Amtsgerichtsbezirke,
deren Vereinsregister einem anderen Amtsgericht

zur Führung übertragen ist

Amtsgerichtsbezirk: Registerführendes 
Amtsgericht:

Duisburg-Hamborn Duisburg

Duisburg-Ruhrort Duisburg

Mönchengladbach-Rheydt Mönchengladbach

Anlage 3

Amtsgerichte,
bei denen das Vereinsregister

in maschineller Form geführt wird

Oberlandesgerichtsbezirk Düsseldorf
Düsseldorf

Duisburg

Kleve

Krefeld

Langenfeld

Mönchengladbach

Neuss

Wuppertal

Oberlandesgerichtsbezirk Hamm
Arnsberg

Bielefeld

Bochum

Coesfeld

Dortmund

Essen

Gelsenkirchen

Gütersloh

Hagen

Hamm

Iserlohn

Lemgo

Münster

Bad Oeynhausen

Paderborn

Recklinghausen

Siegen

Steinfurt

Oberlandesgerichtsbezirk Köln
Aachen

Bonn

Düren

Köln

Siegburg
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223
Verordnung zur Änderung 

der Verordnung über die Ausbildung und die 
Abschlussprüfungen in der Sekundarstufe I 

gemäß § 52 SchulG
Vom 3. Mai 2006

Auf Grund des § 52 Schulgesetz (SchulG) vom 15. Feb-
ruar 2005 (GV. NRW. S. 102) wird mit Zustimmung des
Ausschusses für Schule und Weiterbildung des Landtags
verordnet:

Artikel 1

Die Verordnung über die Ausbildung und die Ab-
schlussprüfungen in der Sekundarstufe I (APO-S I) vom
29. April 2005 (GV. NRW. S. 546), geändert durch Verord-
nung vom 13. Juli 2005 (GV. NRW. S. 676), wird wie folgt
geändert:

§ 6 Abs. 8 wird aufgehoben.

Artikel 2

In-Kraft-Treten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Düsseldorf, den 3. Mai 2006

Die Ministerin 
für Schule und Weiterbildung 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Barbara  S o m m e r

– GV. NRW. 2006 S. 181
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